
Coburger Amtsblatt 
Nachrichtenblatt amtlicher Dienststellen der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg 

Freitag, 31.01.2025 Seite 1 78. Jahrgang – Nr. 4 

 
 
 
 
 
 

Stadt Coburg 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Bundestagswahl am 23. Februar 2025 
 
Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl 
 
 

 

 

 

 

Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Bundestagswahl 

am 23. Februar 2025 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für  
  die Gemeinde / den Markt / die Stadt 

 ☒ Die Stadt 

Stadt 

Coburg 

  die Wahlbezirke 
der Gemeinde / des Marktes / der Stadt 

 
 

wird in der Zeit von Montag, 03. Februar, bis Freitag, 07. Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
  während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 ☒ während der allgemeinen Öffnungszeiten 

  von 

 ☒ von 

Uhrzeit 

8:30 Uhr bis 

Uhrzeit 

15:30 Uhr ,  

 

 
 
im 

 

  

Bürgerbüro, Viktoriabrunnen 4, 96450 Coburg 

 
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständig-

keit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn 
Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 
☒ 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein  
Datensichtgerät möglich. 

 
 

Inhaltsverzeichnis 

Stadt Coburg 
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 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 

  Uhrzeit 

      Uhr 

 von Montag, 03. Februar 2025, 

Uhrzeit 

8:30 Uhr , bis spätestens Freitag, 07. Februar 2025, 

Uhrzeit 

13:00 
Uhr , 

 
 bei / in / im 
 

  

Bürgerbüro, Viktoriabrunnen 4, 96450 Coburg 

 
  

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 02. Februar 2025 eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenach-

richtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 

wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-schein 

mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 

 

Nummer und Name des Wahlkreises 

237 Coburg 

 

  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 

  oder 

  durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15 Uhr, bei / in / im 

  

Bürgerbüro, Viktoriabrunnen 4, 96450 Coburg 

 

 

 schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener 

plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann 

den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
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5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 

Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 02. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-

verzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 07. Februar 2025) versäumt hat, 

 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist, 

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach 

Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, 

elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 

dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 

anderen Person bedienen. 

 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

 - einen amtlichen Stimmzettel, 

 - einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 

 - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 

 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wählerver- 

zeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person 

ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten 

Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr 

Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen 

neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der 

beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 

 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahl-

berechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt wer-

den, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und 

einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-

tigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

 

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 

gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 

Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberech-

tigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-

tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-

scheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-

tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.  
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10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 

Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich 

von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 

Stelle abgegeben werden. 

 

 

 
 

 

Datum 

27.01.2025 

 

 

Unterschrift 
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Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Bundestagswahl 

am 23. Februar 2025 

 

    

 
1. Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  
 

2. Die Gemeinde 
 

 Zahl 
 ist in folgende __40__ Wahlbezirke eingeteilt. 

 

Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift 
barrierefrei 
ja / nein 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Heiligkreuzschule   
Jean-Paul-Schule 1 
Jean-Paul-Schule 2 
Jugendheim CoJe 
Treff am Bürglaßschlösschen 
Gustav-Dietrich-Haus 
Staatliche Berufsschule II 
Staatliche Berufsschule I 
Staatliche Realschule II 
Rückertschule 
Pestalozzischule 1 
Pestalozzischule 2 
Gymnasium Ernestinum 

Pestalozzischule 3 
Gymnasium Casimirianum 1 
Gymnasium Albertinum 
Grünflächenamt-Verwaltung 
Gymnasium Casimirianum 2 
Melchior-Franck-Schule 1 
Heimatringschule 1 
Heimatringschule 2 
Schule Ketschendorf 1 
Bürgerhaus Wüstenahorn 
Bürgerhaus Wüstenahorn 
Staatliche Wirtschaftsschule 1 
Schule Neuses   
Melchior-Franck-Schule 2 
Kinderhaus Seidmannsdorf 
Rolf-Forkel-Halle Lützelbuch 
Gemeindehaus Rögen 
Schule Creidlitz 1 
Schule Creidlitz 2 
Schule Beiersdorf 1 
Schule Scheuerfeld 1 
Schule Scheuerfeld 2 
Schule Ketschendorf 2 
Mehrzweckhaus Neu- u.  Neershof 
Gemeinschaftshaus Bertelsdorf  
Staatliche Wirtschaftsschule 2 
Schule Beiersdorf 2 

Schleifanger 1 
Neustadter Str. 5 
Neustadter Str. 5 
Rosenauer Str. 45 
Oberer Bürglaß 3 
Allee 12 
Kanalstr. 1 
Plattenäcker 30 
Thüringer Str. 5-7 
Löwenstr. 28 
Seidmannsdorfer Str. 72 
Seidmannsdorfer Str. 72 
Untere Realschulstraße 2 

Seidmannsdorfer Str. 72 
Gymnasiumsgasse 2 
Untere Anlage 1 
Glockenberg 27 
Gymnasiumsgasse 2 
Baumschulenweg 47 
Heimatring 58 
Heimatring 58 
Neue Heimat 5 
Karl-Türk-Str. 39 
Karl-Türk-Str. 39 
Schulstr. 7 
Friedrich-Rückert-Str. 47 
Baumschulenweg 47 
Wildrosenweg 5 
Hofwiese 9 
Motschental 4 a 
Florianweg 3 
Florianweg 3 
Akazienweg 6 
Hirtengasse 9 
Hirtengasse 9 
Neue Heimat 5 
Neershofer Str. 140 
Christenstr. 12 
Schulstr. 7 
Akazienweg 6 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
nein 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

ja 
ja 
ja 
(X) 
ja 
ja 
(X) 
nein 
nein 
ja 
ja 
nein 
nein 
ja 
nein 
ja 
nein 
nein 
nein 
nein 
(X) 
nein 
nein 
ja 
ja 
nein 
nein 
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3.  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
15 Uhr in Gymnasium Casimiranum, Gymnasiumsgasse 2, 96450 Coburg 
 
Gymnasium Albertinum, Untere Anlage 1, 96450 Coburg   
zusammen. 

 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der zuge-

lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
ser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers 
und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-

nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zuge-
lassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist. 
 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort  
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spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.  

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wählerver-
zeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person 
ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahl-
unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt 
wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahl-
schein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 
 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahl-
gesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

Datum Unterschrift 
 
29.01.2025 
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